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Geneigter Leserinnen und Leser, 
 
in unserer jetzigen Ausgabe konzentrieren wir uns speziell auf das neue 
Zivilgesetzbuch. Dieses Gesetz ist seit über einem halben Jahr in Kraft, einzelne 
Tendenzen werden aber nur mit dem Lauf der Zeit erkennen sein. Besuchen 
Sie auch unsere homepage (www.deutsche-kanzlei.com oder 
www.fblaw.com.br).  
 
 
Dort finden Sie eine Vielzahl von juristischen und allgemeinen Artikeln in 
deutscher, englischer, französischer und portugiesischer Sprache. 
 
 
 
 
 
 
INHALT 
 
Artikel / Rechtsprechung 

 
• Das neue Zivilgesetzbuch 
 

o Das Wettbewerbsverbot bei der Betriebsübertragung 
o Die Beschränkung der Vertragsfreiheit – Die soziale Funktion des 

Vertrages 
 
Kurznachrichten 
 

• Debatte hinsichtlich der Regelung der Visa für technische Assistenz  
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Artikel / Rechtsprechung 
 
 

Das neue Zivilgesetzbuch 
 
Das neue Zivilgesetzbuch, eingeführt durch das Gesetz Nummer 10.406/2002 
ist nun seit über einem halben Jahr in Kraft. Eine Vielzahl von Fragen bezüglich 
der Auslegung der neuen Norm ist weiterhin offen, etliche Normen sind 
speziell von der brasilianischen Rechtsprechung zu interpretieren, um Klarheit 
für den Bürger zu schaffen. In diesem Zusammenhang wollen wir auch in 
Zukunft noch auf das neue Zivilgesetzbuch und dessen Auslegung in der Praxis 
eingehen. 
 
 

Das neue Zivilgesetzbuch - Das Wettbewerbsverbot 
bei der Betriebsübertragung 
 
Bei der entgeltlichen Übergabe von Betrieben stellt sich immer wieder die 
Frage, ob der ehemalige Firmeninhaber nach Verkauf eine 
Konkurrenztätigkeit aufnehmen kann. Von Bedeutung ist, ob ein solches 
Wettbewerbsverbot gesetzlich vermutet wird oder vertraglich festgeschrieben 
werden muss. Schließlich stellen sich Auslegungsfragen, etwa in welchem 
Umkreis und für welchen Zeitraum ein solches Verbot besteht und ob eine 
(Karenz)-Entschädigung zu zahlen wäre. 
 
Nach der alten Rechtslage wurde bei Betriebsübertragungen kein 
Wettbewerbverbot vermutet. Mit anderen Worten, der Übergabe-Vertrag 
musste ausdrücklich vorsehen, dass der ehemalige Inhaber keine 
konkurrierende Tätigkeit aufnehmen darf. Dies insbesondere nach Ansicht des 
höchsten Brasilianischen Gerichts – STF -. 
 
Anders stellt sich die Situation unter dem neuen Zivilgesetzbuch dar. Artikel 
1147 der bezeichneten Norm sieht ausdrücklich vor, dass der vormalige 
Betriebseigner für einen Zeitraum von fünf Jahren keine Konkurrenztätigkeit 
aufnehmen darf.  Eine Ausnahme davon muss demnach vertraglich 
ausdrücklich vereinbart werden. In diesem Zusammenhang möchte ich 
darauf hinweisen, dass der Übertragungsvertrag ein etwaiges 
Wettbewerbsverbot trotzdem ausführlich und genau regeln sollte. Dies schon 
deshalb, um etwaige Streitigkeiten im Voraus zu vermeiden. So sollten 
insbesondere der Zeitrahmen des Verbotes, die genaue örtliche Beschreibung 
des Bereiches, in dem keine vergleichbaren Tätigkeiten ausgeführt werden 
dürfen und die Höhe der Entschädigung genauestens festgelegt werden. 
Letztlich ist auch zu definieren, welche Tätigkeiten im Einzelnen gemeint sind, 
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ein Punkt der leicht vergessen wird, aber im Nachhinein zu vielerlei 
Komplikationen führen kann.  
 
 

Das neue Zivilgesetzbuch - Die Beschränkung der 
Vertragsfreiheit – Die soziale Funktion des Vertrages 
 
Artikel 5 XXIII der brasilianischen Verfassung bestimmt, dass das Eigentum 
seiner sozialen Funktion unterworfen ist. Die soziale Funktion ist ein 
unbestimmter Begriff des brasilianischen Rechts, auf den wir später genauer 
eingehen werden. 
 
Das brasilianische Zivilgesetzbuch wurde mit Gesetz Nummer 10.406/2002 
diesem Verfassungsgebot angepasst. Mit den Artikeln 421 ff des neuen  
Zivilgesetzbuches wurde die soziale Funktion des Vertrages eingeführt und 
damit erstmals die Prinzipien der Vertragsfreiheit und der Grundsatz pacta 
sunt servanda des Zivilgesetzes ausdrücklich eingeschränkt. 
 
So bestimmt Artikel 421, dass die Vertragsfreiheit durch die soziale Funktion 
begrenzt wird. Artikel 422 setzt fest, dass die Vertragparteien sowohl bei 
Vertragsschluss als auch bei dessen Durchführung die Prinzipien „Treu und 
Glauben“ zu beachten haben.  
 
Die Artikel 424 und 425 beziehen sich auf allgemeine Geschäftsbedingungen 
und sehen u. A. die Vertragauslegung zu Gunsten der anderen Vertragspartei 
vor. 
 
Es liegt nun an der Rechtsprechung und ergänzend der Rechtslehre Kriterien 
der Vertragsauslegung und Anpassung zu finden. Dies wird natürlich geraume 
Zeit brauchen.  Bis dahin muss eine gewisse Rechtsunsicherheit in Kauf 
genommen werden. 
  
Im Einzelfall kann der Richter, den Vertrag für nichtig, einen anfechtbaren 
Vertrag für gültig erklären oder festsetzen, dass eine Vertragspartei der 
anderen Schadensersatz zu leisten hat. Es ist davon auszugehen, dass dies 
auch von betroffenen Dritten geltend gemacht werden kann. 
 
Auf jeden Fall sollen alle weiteren Verträge der neuen Rechtslage angepasst 
werden. Dies bedeutet insbesondere, dass eventuelle Unklarheiten, 
zweideutige Formulierungen vorab vermieden werden sollten. 
Konkret sollte in der Präambel des Vertrages (soweit eine solche im jeweiligen 
Fall üblich ist) die Ausgangssituation, die Vertragserwartungen und –ziele aller 
Parteien bei Vertragsverhandlung und Vertragsschluss genau dokumentiert 
werden. 
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Natürlich ist die soziale Funktion des Vertrages in Brasilien ein Punkt heißer 
Diskussionen.  Allerdings ist diese Neuerung thematisch nicht aus den Wolken 
gegriffen. So ähneln die Artikel 421 und 422 inhaltlich der Vorschrift zur 
Leistung nach Treu und Glauben nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch der 
Bundesrepublik Deutschland. Auch die Vorschriften zu den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ähneln den Vorschriften des deutschen  
AGB Gesetzes. Diese neuen Regelungen geben der Judikative breiten 
Spielraum zu Interpretationen und zur Entwicklung von Kriterien zur 
Vertragsauslegung. Abzuwarten bleibt allerdings, wie die brasilianische 
Rechtsprechung diesen weiten Handlungsrahmen nutzen wird. 
 
 
 
 
 
 

***** 
 
 
 
 
 
 

Kurznachrichten 
 

Debatte hinsichtlich der Regelung der Visa für technische Assistenz ohne 
Arbeitsvertrag in Brasilien  

Für den  24. August 2003 ist die Debatte des nationalen Immigrationsrates 
(Conselho Nacional de Imigração) vorgesehen. Dort sollen die 
Vorraussetzungen zur Visa – Erteilung für technische Assistenz ohne 
Arbeitsvertrag bei einem brasilianischen Unternehmen erörtert werden. – Wir 
haben über die Suspendierung der Visa - Erteilung in diesem Rahmen bereits 
berichtet - Nach uns vorliegenden Informationen, soll unter anderem diskutiert 
werden, ob die Visa - Erteilung bei technischer Zusammenarbeit auf  sechs 
Monate beschränkt werden soll. Hinsichtlich der technischen Assistenz wird 
darüber nachgedacht die Visa - Erteilung strenger an den beim nationalen 
Patentamt zu hinterlegenden Vertrag zu binden. 

Wir werden Sie über die Neuerungen auf dem Laufenden halten. 
 
 
 

***** 


